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Sportplatz Benutzungsordnung
Für den Sportplatz und die Einrichtungen der Turngemeinde 1904 Kriegsheim e.V. in Kriegsheim.

I. Allgemeines:

Der Sportplatz ist von der Turngemeinde 1904 Kriegsheim e.V. auf Zeit gepachtet, wurde als Begegnungsstätte für die Jugend geschaffen, wird vom Verein gepflegt und unterhalten. Er steht grundsätzlich dem Verein offen. Er kann darüber hinaus nach vorherige Absprache auch anderen Jugendgruppen und Vereinigungen gelegentlich als Aufenthaltsstätte bereitgestellt werden.

II. Aufnahme:

1. Es werden nur Jugendgruppen und Vereinigungen aufgenommen, die 

a.) sich ordnungsgemäß angemeldet haben und deren Anmeldung von der Turngemeinde 1904 Kriegsheim bestätig wurde.

b.) Von mindestens einem verantwortlichen Leiter/Leiterin, der/die namentlich anzugeben ist, begleitet werden.

      2.  Länger dauernde Veranstaltungen werden solchen von kürzerer Dauer vorgezogen.                                  

           Im Übrigen ist für die Reihenfolge der Reservierung die Turngemeinde 1904 Kriegsheim 

maßgebend.
III. Anmeldung: 
Die ordnungsgemäße Anmeldung hat beim Vorstand der Turngemeinde 1904 Kriegsheim zu erfolgen.

Ein verantwortlichen Leiter/Leiterin ist anzugeben.

Es wird ein Anmeldeformular zur Verfügung gestellt. Die Richtigkeit der dort gemachten Angaben ist vom verantwortlichen Leiter/leiterin oder vom Vorsitzenden des Vereines bzw. der Organisation der die Gruppe angehört durch Unterschrift zu bestätigen. Bei nichtorganisierten Gruppen genügt die Unterschrift des verantwortlichen Leiters/Leiterin.

Die Benutzerordnung wird ausgehändigt und der Antragsteller an den zuständigen Platzwart, der für weitere Fragen und Anweisungen zur Verfügungsteht verwiesen.
IV. Verantwortlicher Leiter/in: 

Als verantwortlicher Leiter/in muss bei organisierten Gruppe ein Beteiligter benannt werden, der/die das 18.Lebensjahr vollendet hat und vom Verein oder der Organisation, der die Gruppe angehört, mit dem Durchführen der Veranstaltung ausdrücklich beauftragt wurde und für einen geordneten Verlauf verantwortlich zeichnet. Bei nichtorganisierten Gruppen gilt die gleiche Verordnung.

V. Hausrecht: 

Das Hausrecht üben die Vorstandsmitglieder der Turngemeinde 1904 Kriegsheim und der von ihnen beauftragte Platzwart aus.

VI. Pflichten der Jugendgruppen und Vereine: 

(1) Die Jugendgruppen und Vereine haben sich so zu verhalten, dass ein störungsfreies Zusammenleben untereinander und mit der Bevölkerung möglich ist. Sie haben zu beachten, dass der Sportplatz  in einem Landschaftsschutzgebiet liegt und die Landschaft bzw. Landschaftsbestandsteile  und Pflanzen einem besonderen Schutz genießen.
Für die Platzbenutzer gelten insbesondere folgende Pflichten:

1. Die festen Gebäude einschließlich der Räumlichkeiten und die Einrichtungsgegenstände sind ebenso wie die Außenanlage pfleglich zu behandeln und stets sauber zu halten.

2. Jeglicher Abfall ist in mitzubringende Behältnissen zu sammeln und nach Abschluss der Veranstaltung mitzunehmen.

3. Beschädigungen und der Verlust von Gegenständen, die der Turngemeinde Kriegsheim gehören, sind unverzüglich dem zuständigen Platzwart zu melden und zu ersetzten.

4. Den Anweisungen der Person,  die das Hausrecht ausübt (Ziff.V) ist Folge zu leisten.

5. Der Sportplatz und die Laufbahn dürfen mit keinem Fahrzeug befahren werden. 

6. Kraftfahrzeuge haben zum Sportplatz keine Zufahrt. Ausgenommen sind Zulieferer bei Veranstaltungen; diese dürfen auf dem Weg bis zur Grillhütte anfahren. Auf dem Zufahrtsweg ist Schritttempo zu fahren.

7. Der verantwortliche Leiter/Leiterin hat die Einhaltung der Pflichten durch die Gruppe / den Verein zu überwachen und ist hierfür der Turngemeinde 1904 Kriegsheim verantwortlich.

(2) Bei abendlichen Veranstaltungen muss der Lärm so gering wie möglich gehalten werden. Der Platz und Einrichtungen müssen am folgenden Tag um 10.00 Uhr geräumt sein und dem zuständigen Platzwart ordnungsgemäß übergeben werden.

(3) Verstößt die Gruppe oder der Verein nachhaltig gegen die genannten Pflichten, kann sie/er vom Sportplatz gewiesen werden.

(4) Der betreffenden Gruppe / dem betreffenden Verein  wird kein Benutzungsrecht mehr eingeräumt. 

VII. Gebühren: 
1. Die Benutzung des Sportplatzes ist gebührenpflichtig. Die Höhe der Gebühr wird durch den Vorstand der Turngemeinde Kriegsheim festgesetzt und ist bei der Anmeldung zu entrichten.

2. Eine Rückerstattung der Gebühr bei Nichtbenutzung des Platzes ist ausgeschlossen.

 VIII. Haftung: 
1. Für Schäden an den Ziff. VI  Nr. 1 genannten Anlagen und für den Verlust von Gegenständen haften neben dem Verursacher der verantwortliche Leiter und der Verein / die Organisation, der die Gruppe angehört, im Rahmen der bürgerlich – rechtlichen Vorschriften als Gesamtschuldner.

2. Für Vorkommnisse unter Ziff. VI Nr. 2. Bei Beschwerden von Anwohner durch Lärm ist mit einer Vertragsstrafe zu rechnen. Gegebenenfalls kann es auch zur Anzeige von den betroffenen Anwohnern gebracht werden.
Die vorstehende Benutzungsordnung wurde am 1.Juni 1992 durch den Vorstand der Turngemeinde 1904 Kriegsheim gefasst und tritt am 15.Juni 1992  in Kraft.

Ergänzungen wurde Dez. 2006 durch den Vorstand beschlossen, sie gelten ab dem 01.01.2007.
Turngemeinde 1904 Kriegsheim e.V.                        Turngemeinde 1904 Kriegsheim e.V.

Hofmann Michael
David-Möllinger-Str. 17
67590 Monsheim                                                         _____________________________

                                                                                      Michael Hofmann   1. Vorsitzender
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